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Zusammenfassung Thementisch Inklusive Entwicklungszusammenarbeit
Leitfragen:
1. Was bedeutet inklusive Entwicklungszusammenarbeit

2. Was sagt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu Entwicklungspolitik und Recht auf Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen

3. Wo gibt es Mängel in der Umsetzung der Konvention in Hinblick auf die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit

4. Forderungen an den österreichischen Staat und die österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA)
Diskussion:

Barrierefreiheit als wichtiges Prinzip – sowohl in Österreich als auch in Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA)

Inklusive Entwicklungszusammenarbeit heißt, dass Menschen mit Behinderungen in den gesamten Ablauf der EZA eingebunden sind, in die Planung, Durchführung, Begleitung, Evaluierung der Projekte. 

Behinderung geht alle ein (ähnlich wie Gender, Umwelt, allgm. Menschenrechte), Behinderung muss daher ein Querschnittsthema sein

Viele Themen der EZA, z.B. Armutsminderung, soziale Schutzmaßnahmen, soziale Sicherheit, Bildung, sind auch für Österreich relevant 
( Austausch und voneinander Lernen zwischen verschiedenen Akteuren daher wesentlich!
Auch Dialog zwischen Regierungen zu Erfahrungen mit Inklusion, best practice etc. wichtiger Schritt (in Art. 32 enthalten)
Zugang zu Bildung als Schlüssel für Entwicklung, auch um andere Lebenswelten kennenzulernen 

Wissenstransfer

ADA (Austrian Development Agency) verwendet Checklists zur Überprüfung ihrer Programme in Hinblick auf deren Wirksamkeit für z.B. Frauen, Kinder, Klimaschutz

Auch möglich für Menschenrechte? Nützlich? 

Wesentlich: Bewusstseinsbildung der MitarbeiterInnen der EZA, dass Entwicklung als Menschenrecht auch Menschen mit Behinderungen zugute kommen muss
Gesamtgesellschaftliches Umdenken nötig, um Behinderung im „Mainstream“ zu verankern

Mängel in Österreich in Bezug auf EZA:

EZA-Gesetz ist noch nicht konventionskonform – Änderung nötig

In Richtlinien zur internationalen Katastrophenhilfe müssen Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen und bereits in der Planung inkludiert werden (Art. 11) Erfahrungen in Partnerländern, dass z.B. in Flüchtlingslagern Menschen mit Behinderungen als letzte zurückbleiben, weil sie keinerlei Unterstützung für Wiederaufbaumaßnahmen bekommen
Zahlen, Statistiken fehlen – zur Feststellung, inwiefern Menschen mit Behinderungen von Entwicklungsprogrammen profitieren

Nationaler Aktionsplan zur Konvention – in der Erarbeitung müssen Menschen mit Behinderungen, deren Vertretungen, behinderte PolitikerInnen eingebunden werden

Forderungen:

Partizipation – Behinderung geht uns alle an, mehr als 10 % der Weltbevölkerung mit Behinderung – Mitbestimmung nötig (adäquate Form muss entwickelt werden)

Analyse aller betreffenden Gesetze, Leitlinien, Programme auf deren Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen

Austausch v. Wissen und good practice zwischen Ländern des Nordens und des Südens, mehr Förderungen für Studierende mit Behinderungen aus Entwicklungsländern

Barrierefreiheit muss sich nicht nur auf physisch/räumliche Zugänglichkeit, sondern auch auf Kommunikation u. Information (barrierefreie und LL Websites, Gesetzestexte, Richtlinien…) erstrecken
Hauptforderungen:

1. Partizipation/Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen und deren Vertretungen in Österreich und den Partnerländern der OEZA in der Entwicklungszusammenarbeit

2. umfassende Barrierefreiheit (sozial, kommunikativ, wirtschaftlich, kulturell, baulich) in der EZA muss gewährleistet werden

3. gezielte Schulung der MitarbeiterInnen der EZA (in Österreich und den Partnerländern der OEZA)
THEMENTISCH INKLUSIVE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Ziele des Thementischs:

5. Was bedeutet inklusive Entwicklungszusammenarbeit
6. Was sagt die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu Entwicklungspolitik und Recht auf Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen

7. Wo gibt es Mängel in der Umsetzung der Konvention in Hinblick auf die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit
8. Forderungen an den österreichischen Staat und die österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA)
1. Was bedeutet inklusive Entwicklungszusammenarbeit
Laut Konvention muss der barrierefreie Zugang zu allen Menschenrechten für alle Menschen mit Behinderungen gewährleistet werden. 

Die Konvention verweist darauf, dass die Mehrheit von Menschen mit Behinderungen in Armut lebt und von der Teilnahme an sozialen und politischen Prozessen ausgeschlossen wird. Die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen kann nur durch die umfassende Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Entwicklungsstrategien durchbrochen werden.

Inklusive Entwicklung bedeutet, dass alle Phasen der Entwicklungszusammenarbeit (Planung, Durchführung, Monitoring, Evaluierung) für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich sind und sie gleichberechtigt einschließen. Alle Menschen mit Behinderungen müssen potenziell von Entwicklungszusammenarbeitsprogrammen erfasst werden. 

Barrierefreiheit ist dabei ein wichtiges Prinzip: „Menschen  sind nicht behindert, sie werden behindert“ D.h., Menschen mit Behinderungen können nicht an wirtschaftlichen und sozialen Prozessen teilnehmen, weil sie durch Barrieren (soziale, wirtschaftliche, kulturelle, räumliche Barrieren, Vorurteile) vom Zugang zu ihren Rechten ausgeschlossen werden. 

In Artikel 3 fordert die Konvention daher den barrierefreien Zugang zum physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umfeld für Menschen mit Behinderungen. 
Das sg. soziale Modell zu Behinderung besagt, dass die Exklusion auf Grund von Behinderungen in die Planung von Entwicklungsprogrammen berücksichtigt werden muss, um bestehende Barrieren abzubauen und die Bildung von neuen Barrieren zu unterbinden. Inklusion von Menschen mit Behinderungen erfordert Bewusstsein seitens der AkteurInnen der Entwicklungszusammenarbeit (Politik, EZA-MitarbeiterInnen) und eine aktive Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in allen Arbeitsphasen. 

Für die Entwicklungszusammenarbeit gilt: 

Kein Geld für die Errichtung von Barrieren, die Menschen mit Behinderungen von Entwicklungsmaßnahmen ausschließen!

2. Was sagt die UN-Konvention zum Thema Entwicklungspolitik und Recht auf Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen
Gemäß der Konvention muss der barrierefreie Zugang zu allen Menschenrechten für alle Menschen mit Behinderungen gewährleistet werden. 
Ausgrenzung ist, wie auch in der Konvention hervorgehoben, stark durch Armut bedingt. Armut verstärkt Ausgrenzung und Ausgrenzung verfestigt Armut. Konkret verweist die Konvention darauf, dass die Mehrheit von Menschen mit Behinderungen in Armut lebt und die Anerkennung der negativen Konsequenzen von armutsbedingter Marginalisierung dringend nötig ist. Neben genereller Armutsbekämpfung unterstreicht die Konvention die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen, v. a. in Entwicklungsländern. 
Artikel 11 Humanitäre Notlagen
Menschen mit Behinderungen haben in Katastrophensituationen (z.B. Tsunami, Erdbeben, Überschwemmungen) ähnliche Bedürfnisse wie alle anderen Betroffenen, können diese jedoch auf Grund von Barrieren nicht befriedigen (zB Informationen über Radio, bauliche Unzulänglichkeit von Sanitätsanlagen). Menschen mit Behinderungen werden durch solche Ereignisse weiter marginalisiert. Aus diesem Grund gibt es in der Konvention eine eigene Bestimmung zur Notwendigkeit, Menschen mit Behinderungen in Katastrophengebieten nicht nur mit zu bedenken sondern aktiv in die Prozesse vor Ort zu involvieren, um sicherzustellen, dass solche Programme niemanden ausgrenzen und für alle barrierefrei zugänglich sind.

Artikel 32 Internationale Zusammenarbeit
Die Konvention unterstreicht die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit, um die Lebensbedingungen und Rechte von Menschen mit Behinderungen, vor allem in Entwicklungsländern, nachhaltig zu verbessern. 

In Art. 32 fordert sie die umfassende Inklusion von und barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderungen in allen Phasen von Entwicklungszusammenarbeit: Planung, Durchführung, Monitoring und Evaluierung. 
Diese Forderung wird durch Beispielbereiche konkretisiert: den Aufbau und die Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen (Entwicklung von Fähigkeiten und Kapazitäten), Austausch und Weitergabe von Informationen, Erfahrungen, Ausbildungsprogrammen, Forschungszusammenarbeit und barrierefreien Zugang zu wissenschaftlichem und technischem Wissen; Bereitstellung von technischer und wirtschaftlicher Hilfe, Austausch von barrierefreien Technologien.
3. Wo gibt es Mängel in der Umsetzung

a) Mängel in den gesetzlichen Grundlagen zur Entwicklungszusammenarbeit:

Gesetz zur Entwicklungszusammenarbeit (EZA-G) muss an die Konvention angepasst werden:
§ 1 Absatz 4, Ziffer 4. EZA-G (BGBl. 65/2003):

(4) Die österreichische Entwicklungspolitik wird dabei vor allem von den nachstehenden Prinzipien geleitet. Bei allen Maßnahmen sind

4. in sinnvoller Weise die Bedürfnisse von Kindern und von Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.

Um den Gewährleistungsansprüchen der Konvention Genüge zu tun, muss das EZA-G angepasst werden:

4. in sinnvoller Weise die Bedürfnisse von Kindern und von Menschen mit Behinderungen oder deren Vertretungsorganisationen zu berücksichtigen inkludieren.

b) Mängel in der Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen in der nationalen und internationalen Katastrophenhilfe
c) Mängel in der praktischen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsprojekten
4. Forderungen an den österreichischen Staat und die österreichische Entwicklungszusammenarbeit

a) Anpassung des Bundesgesetzes über Entwicklungszusammenarbeit (EZA-G, BGBl. 65/2003) an die Anforderungen der Konvention

b) Analyse sämtlicher Richtlinien und Entwicklungsprogramme der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit 
c) Verankerung des Menschenrechtsansatzes in der OEZA in allen Strategien, Richtlinien, Programmen, z.B. auch im Dreijahresprogramm der OEZA
d) Verankerung von Behinderung als Querschnittsthema
e) Verankerung von Barrierefreiheit als Prinzip aller Entwicklungsprogramme

f) Österreichische Vertretungen von Menschen mit Behinderungen müssen in die Planung von Entwicklungsprogrammen involviert werden (Art. 4.3.der Konvention)
g) Gesetze zum Katastrophenschutz und zur Katastrophenhilfe müssen Menschen mit Behinderungen berücksichtigen und einbeziehen
h) Anpassung der humanitären Hilfsprogramme, sodass sie die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen

i) Erarbeitung klarer Indikatoren und Ziele zu inklusiven Entwicklungsprogrammen
j) Gezielte Schulung von MitarbeiterInnen und Einsatzkräften zum Thema Inklusion
k) Anerkennung und Reaktion auf mehrfache Diskriminierung, der Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind, z.B. aufgrund von Behinderung, Geschlecht, Alter, Herkunft
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